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So geht  
es weiter

Kontakt

Sobald die Zuständigkeiten in der Volksabstimmung über den Baugesetznachtrag 
geklärt und die Strategien bestimmt sind, können die Anpassungen am Richtpla-
nentwurf gemacht, die Mitwirkungs- und Vernehmlassungsunterlagen erarbeitet 
und öffentliche Veranstaltungen vorbereitet werden. Alle Interessierten sind danach 
während eines halben Jahres eingeladen, zum Richtplanentwurf Stellung zu neh-
men und Anregungen einzubringen. Mit dem Mitwirkungs- und Vernehmlassungs-
beginn wird der Richtplanentwurf dem Bund zur Vorprüfung eingereicht.

Die Eingaben zum Richtplanentwurf werden in einem Bericht zusammengefasst. 
Wo nötig, wird der Entwurf geändert, bevor er erlassen wird. Mit der Genehmigung 
durch den Bundesrat wird der Richtplan behördenverbindlich.

Projektleitung: Friedrich Santschi, 058 229 31 57, friedrich.santschi@sg.ch
Cornelia Sutter, 058 229 26 54, cornelia.sutter@sg.ch 
Rahel Stroy, 058 229 96 49, rahel.stroy@sg.ch

Ihr Feedback zum Prozess der Gesamtüberarbeitung und zum Journal nehmen wir 
gern entgegen.

Weitere Informationen und Unterlagen stehen zur Verfügung unter www.areg.sg.ch
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leitsatz Unsere Arbeit messen wir an folgendem Leitsatz:

Unser Ziel ist die partnerschaftliche Entwicklung und transparente  
Aushandlung eines kantonalen Richtplans, der den Rahmen setzt für  

eine raumsparende und identitätsstiftende Definition, Gestaltung und  
Entwicklung des Siedlungsraums. Dabei folgen wir dem Prinzip der  

richtigen Entwicklung am richtigen Ort und des bestmöglichen Einsatzes  
von natürlichen und finanziellen Ressourcen.
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Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen

Telefon: 058 229 31 47, Fax: 058 229 45 99
E-Mail: info.bdareg@sg.ch, Internet: www.areg.sg.ch


